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Es bleibt die ganze Woche fr  ostig und winterlich
SCHWEIZ

Karl Vogler schlägt wegen 
 Insektensterben Alarm
MONITORING → Die Zahlen sind bestürzend: In Deutsch-
land gibt es gut drei Viertel weniger Insekten als noch vor 
30  Jahren. Und in der Schweiz sind 40 Prozent der Insekten-
arten vom Aussterben bedroht. Geht der Insektenschwund 
unverändert weiter, droht der Kollaps der Nahrungsmittel-
kette. Jetzt schlägt CSP-Nationalrat Karl Vogler (61, OW) 
Alarm: «Ohne Insekten sind funktionierende Ökosysteme 
nicht möglich.» In einer Motion fordert er nun eine syste-
matische Beobachtung der Insekten in der Schweiz. Dieses 
 Monitoring soll helfen, gezielte Massnahmen zu ergreifen. 
Vogler: «Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist.» rus

«Wir müssen unsere 
Kinder schützen»

D er Rupperswil-Mord 
hat aufgeschreckt: 

 Täter Thomas N. hatte sich 
bereits die nächsten Opfer 
ausgesucht. Fündig wurde 
er dabei auf Schul-Home-
pages. Fotos oder Stunden-
pläne finden sich teils un-
geschützt online, wie der 
 «SonntagsBlick» berichtet. 
Besonders im Aargau hapert 

es mit dem Datenschutz.
Die Aargauer SVP-Gross-
rätin Nicole Müller-Boder 
(39), selbst Mutter zweier 
schulpflichtiger Töchter (5 
und 9), reicht nun einen 
Vorstoss dazu ein: «Es 
braucht klare Vorgaben 
und Datenschutzricht-
linien, damit nicht einfach 
alles ins Netz gestellt wer-
den kann. Wir müssen 
 unsere Kinder schützen.» 
Für sie ist etwa klar, dass 
Bilder von Kindern «nur  
mit dem Einverständnis der 
Eltern» online gestellt wer-
den dürfen. rus

KLASSENFOTOS → 
SVP-Grossrätin Nicole 
Müller-Boder will mehr 
Datensicherheit.

Ungeschützt Das Klassenfoto findet sich auf einer Schul-Homepage.

Insektenschwund stoppen CSP-Nationalrat 
Karl Vogler will ein nationales Monitoring.

Winter-Comeback An den Frühlingsanfang denkt zurzeit niemand. Auch nicht die Kühe auf der Waldegg bei Teufen AR.

Haben Sie das schon 
 erlebt? Sie bestellen bei 
 einem vermeintlichen 
Schweizer Online-Shop, 
also einem Shop mit 
 einer .ch-Domain, und 
auch sonst lässt nichts 
darauf schliessen, dass 
dieser Shop aus dem 
Ausland operiert. Die 
Ware bekommen Sie 
ohne Probleme. Nur der 
Blick auf die Kreditkar-
tenabrechnung über-
rascht: denn abgebucht 
wurde aus dem Ausland 
– natürlich unter ent-
sprechender Gebühren-
folge. Eine Chance, das 
im Voraus zu wissen, hat 
man in der Regel nicht. 
Verständlich, ärgern 
sich die Leute! Ist das ei-
gentlich rechtens? Diese 
Frage wurde mir in letz-
ter Zeit häufiger gestellt. 
Hier die Fakten: Richtet 
sich ein ausländischer 
Online-Anbieter speziell 
an Kunden in der 
Schweiz, ist die Preisbe-
kanntgabe-Verordnung 
(PBV) anwendbar. Der 
Online-Anbieter muss 
somit den tatsächlich zu 
bezahlenden Preis be-
kanntgeben. Er muss da-
rauf hinweisen, dass die 
Abbuchung im Ausland 
erfolgt und für den 
 Kunden in der Schweiz 
 somit zusätzliche Kosten 
entstehen können. Wird 
in einer Fremdwährung 
abgerechnet, ist der 
Preis in der Fremd-
währung mit einem 
 Referenzpreis in 
 Franken  anzugeben. 
Also:  Transparenz ist Ihr 
Recht! Weitere Infos fin-
den Sie auf der Website 
des Staatssekretariats 
für Wirtschaft. 
briefkasten@pue.admin.ch

In- oder aus-
ländischer 
Online-Shop?

Stefan Meierhans 
kämpft für  
Konsumenten

M. Prix . . .

Blechschaden Am Höngger-
berg prallte ein Auto in 
eine Betontreppe.


